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Bauliche
Barrieren

noch und noch...
M eine 7a«/e raûfmem On/ce/-Zzez'Je
ü&er 70/a/zre aJ- ^esc/z/owen vor Gvva.v
mo/zr aL ewem /a/zr, z7zr Lm/araz'/zazz-
/zauv, zzz wo/c/zom .v/o sezY üZzor JO/a/zre«
wo/zo/oo, zzi vor/cow/oo zozJ m oz>zo M/'oZ-
wo/zzzzazg zw zz'o/zon. Longo 6Ls'/zröc/zo

gzngon Jzesem LaGc/z/avv voraa,sv Zwersf
/za/zVa sz'e Jze/1/tsïc/zz', Ja,v //aas wrazw-
gesfa/ten, wra noo/z /özzger Jarza Zz/ozLon

zw /cörznon. Sogar ez« Lroggon/z/i' sfanJ
zwr DzsAmszo«. Don Zw^c/z/og zum
Lor/cnw/" goèon oZzor Jze zmmor wzeJer
on/o//onJon /c/oz'non Legoro/nren zm zozJ
am //ans, Jzo Dm/rz'o/zo razY Jon //anJ-
wor/corn — anJ n/'c/zz* za/<?Zzf Jzo Lar/on-
arZzozL

Eine Seltenheit: Wohnung ohne «Barrieren»

Die Wohnungssuche begann. Onkel schrieb die
Anforderungen an die neue Wohnung auf ein
Blatt: 4 Zimmer, üblicher Komfort. Besondere
Bedingungen: Zugang
zum Hauseingang und
zur Wohnung ohne
Treppen. Parterrewoh-

nung oder Lift im Haus.
Öffentliche Verkehrs-
mittel und Einkaufs-
möglichkeit in vernünf-
tiger Nähe. Eigentlich
alles Selbstverständhch-
keiten.
Dieses Blatt wurde über
30mal kopiert und an
Freunde und Bekannte
verteilt. Tante und On-
kel glaubten nämlich
4

nicht daran, eine Wohnung über eine Anzeige
finden zu können. Eine Wohnung in einer Alters-
Siedlung wollten sie nicht, hätten sie in dieser
Grösse auch nicht gefunden. Die Methode mit
den Flugblättern schien zuerst erfolgreich. Tante
und Onkel erhielten Dutzende von Angeboten.
Bei der Besichtigung erwies es sich immer wieder,
dass die Wohnungen nicht «barrierenfrei» waren.
So wirkten zum Beispiel als Barrieren Stufen bei
den Haustüren, zu schmale Türen in den Woh-
nungen (vor allem zu Bad/WC).
Nach längerer zermürbender Suche machte ein
Bekannter sie darauf aufmerksam, dass sein Sohn
aus einer Wohnung in ein eigenes Haus ziehe. Die »

frei werdende Wohnung erfüllte alle Bedingun-
gen. So konnten die beiden alten Menschen um-
ziehen - oder sollte ich schreiben, mussten sie
umziehen? Gesucht hatten sie eine Wohnung in
der Region der Stadt, in der sie ausser 8 Jahren
Auslandaufenthalt ihr ganzes Leben wohnten.
(In dieser Region leben über 50 000 Einwohner,
und da sollte es eigentlich eine Selbstverständ-

lichkeit sein, eine alters-
gerechte Wohnung zu
finden.) Gefunden hat-
ten sie eine Wohnung in
einer ganz anderen Ge-
gend, etwa 40 km von
ihrem alten Zuhause
entfernt. Ich freue mich
für sie, dass sie den Mut
zu diesem Schritt hatten.
Sie mussten viele Freun-
de und Bekannte zu-
rücklassen, ergreifen je-
doch immer wieder die
Initiative, diese Bezie-

hungen nicht abbrechen



WOHNEN

zu lassen. (Übrigens: einen Käufer für das Haus
zu finden, war das kleinste Problem.)

Ein Wohnungswechsel ist oft Grund, seine
vertraute Umgebung verlassen zu müssen

Wie meine Tante und mein Onkel stehen eine im-
mer grösser werdende Zahl von älteren Men-
sehen vor ähnlichen Entscheidungen. Sie alle
möchten in ihrer gewohnten Umgebung alt wer-
den - wenn umgezogen werden muss, dann in-
nerhalb der Stadt, des Dorfes, noch lieber inner-
halb des Quartiers, wo Menschen, Geräusche,
Läden usw. vertraut sind.
In der Praxis sieht es anders aus: Das Baugesetz
des Kantons Zürich z.B. verlangt, dass die öf-
fentlichen Gebäude behindertengerecht (barrie-
renfrei) gebaut werden. Und gerade hierhin
kommen alte oder behinderte Menschen, wenn es

hoch kommt, nur ein paarmal im Jahr.
Im Alter verbringt man den grössten Teil seiner
Zeit in der eigenen Wohnung. Es sollte eigentlich
selbstverständlich sein, dass Wohnungen barrie-
renfrei gebaut werden. Heute sind jedoch 99 von
100 Wohnungen nicht betagten- oder behinder-
tengerecht.
Im Jahr 2000 ist jeder dritte Schweizer über 65

Jahre alt. Es ist deshalb dringend notwendig, dass

in mittleren und grösseren Überbauungen eine

Durchmischung der Wohngrössen angestrebt
wird. Es wäre möglich, im Alter innerhalb der
Überbauung aus einer Gross- in eine Kleinwoh-
nung umzuziehen. Auch so wäre die Kostenfrage
kein Thema mehr, wie es heute noch im Falle
eines Umzuges von einer Alt- in eine Neuwoh-
nung ist.
Alle Wohnungen sollten in Zukunft barrierenfrei
gebaut werden. Keine unnötigen Treppen und
Stufen, Türen (auch Lifttüren) mindestens 80

Zentimeter breit (Rollstuhl). Badzimmer und
WC sollten ebenfalls gross genug sein, damit bei
einer altersbedingten oder durch einen Unfall
hervorgerufenen Behinderung die Wohnung mit
wenigen Veränderungen und Anpassungen wei-
ter benützt werden kann.

Mithelfen, «barrierenfreie» Gesetze zu
ermöglichen

Zurzeit bearbeitet der Zürcher Kantonsrat die
Revision des Planungs- und Baugesetzes. Eine
Arbeitsgruppe der Behinderten-Konferenz des

Kantons Zürich, die sich mit behinderten- und
betagtengerechtem Bauen befasst, hat dem Kan-
tonsrat einen Änderungsvorschlag im oben be-
schriebenen Sinne unterbreitet.
Jeder ist aufgerufen, im Interesse der älteren
Mitmenschen auf entsprechende Gesetze oder
Gesetzesänderungen hinzuwirken. Er tut dies
nicht zuletzt auch für seine eigene Zukunft.

£Va Marie Rüegg

/«/brmat/onen: OcAw/zerricAe Tacfee//e yär
OeA/ndertengerecAtev 2?awen, Veagavse 736,
3005 ZwricA, Te/e/o« 07/272 54 44

Gesucht:
Rollstuhlgängige Wohnungen

Rollstuhlbenützer, die auf Wohnungs-
suche sind, haben es besonders schwer:
sie stehen nicht nur einem angespann-
ten Markt gegenüber, sondern auch der
Tatsache, dass die meisten Wohnungen
nicht rollstuhlgängig sind. Der Schwei-
zerische Invalidenverband (SIV) unter-
hält deshalb eine Vermittlungsstelle für
rollstuhlgängige Wohnungen.
Die Vermittlungsstelle wird rege benützt:
1989 meldeten sich 272 Wohnungs-
suchende neu an. Sie alle erhalten aus-
führliche Adresslisten mit behinderten-
gerechten Liegenschaften in ihrer Re-

gion — und laufend Meldungen von frei-
en Wohnungen. Der Vermittlungsdienst
steht auch Nichtmitgliedern des SIV of-
fen, und er wird auch von Beratungs-
stellen der Behindertenhilfe rege be-
nützt.
O/'e 1/erm/ff/unpssfe//e für ro//stu/?/gran-
gr/'ge l/l/obnungen ries Scriwe/zeriscrien
/nva//'rienveröanries, Pos f/ach, 400 7

O/ten, /st erre/ebriar unter rier Te/eton-
nummer 002/32 72 02.

5


	Bauliche Barrieren noch und noch ...

